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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung hatte sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, die Zu-
lässigkeit der Umsetzung der ersten Säule der Schweizer Alterssicherung in 
Deutschland zu prüfen. Grundlegend war deshalb der maximale Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers im Rahmen des rentenrechtlichen Eigentumsschutzes aus-
zuloten. Es wurde die Geschichte der Anerkennung des Eigentumsschutzes von 
Rentenanwartschaften sowie die über 20jährige Kürzungsjudikatur des BVerfG 
im Sozialrecht nachgezeichnet. Eine Rentenreform nach Schweizer Vorbild wur-
de schließlich außerhalb der Gefahrenzone von entschädigungspflichtiger Enteig-
nung und ausgleichspflichtiger Inhalts- und Schrankenbestimmung verortet. Je-
doch drängte im weiteren Verlauf immer stärker die Frage in den Vordergrund, ob 
nicht ohnehin wichtige verfassungsrechtliche Impulse langfristig den Eigentums-
schutz wohlerworbener Rentenanwartschaften relativieren. Insbesondere der ra-
pide Fall der Geburtenrate in Deutschland, der jede Generation um ca. 30 Prozent 
kleiner ausfallen lässt als die vorherige, schwächt den Verfassungsschutz der Ren-
ten faktisch und letztendlich auch verfassungsrechtlich ab, weil sich die Ursachen 
der »Renditeverschlechterung« bei der Rechtfertigung von Leistungskürzungen 
langfristig nicht ignorieren lassen. Die Herausforderungen für den rentenrecht-
lichen Eigentumsschutz finden sich in den aktuellen Diskursen um den allgemei-
nen Gleichheitssatz, in denen nicht nur Fragen der Beitragsgerechtigkeit zwischen 
Eltern und Kinderlosen innerhalb einer Generation, sondern auch solche der Be-
lastungsgleichheit zwischen aufeinander folgenden Generationen in der Zeitab-
folge artikuliert werden. Hinzu kommen Forderungen nach einer Gleichbehand-
lung der Geschlechter und nach einer Inklusion von Langzeitarbeitslosen in die 
Erwerbsgesellschaft. Eine Alterssicherung, die eine gerechte Lastenverteilung 
zwischen den Generationen anstrebt, Familiengründungen erleichtert, eine Um-
verteilung von Männern zu Frauen vornimmt und die Entstehung von Arbeits-
plätzen begünstigt, so wie es im Rahmen einer universalistischen Staatsbürger-
versicherung vermutlich eher möglich ist als im Rahmen der überkommenen 
erwerbsorientierten Arbeitnehmerversicherung, würde sich außerdem gut in ein 
europäisches Rentenmodell einfügen und den sozialen Kriterien entsprechen, die 
gem. Art. 23 Abs. 1 GG das Handeln der Bundesrepublik Deutschland bei dem 
weiteren Fortgang der Europäischen Integration leiten sollen. 

Die Untersuchung wurde im Sommer 2004 vom Fachbereich Rechtswissen-
schaften der Johann Wolf gang Goethe-Universität Frankfurt am Main als Habii i-
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tationsschrift angenommen. Die Ausarbeitung wurde durch ein dreijähriges Sti-
pendium im Rahmen des Professorinnen-Nachwuchsprogramms ermöglicht. 
Außerdem hat die DFG die Veröffentlichung mit einem großzügigen Druckkos-
tenzuschuss unterstützt. Letztendlich aber ist die vorliegende Arbeit das Ergeb-
nis geglückter menschlicher Begegnungen im Wissenschaftsbetrieb. Dies gilt ins-
besondere für das frühe Zusammentreffen mit Prof. Dr. Peter Derleder an der 
Universität Bremen, ohne dessen Förderung und Freundschaft ich vermutlich 
den Weg in die Wissenschaft nicht gefunden oder ihn beizeiten wieder verlassen 
hätte. Prof. Dr. Manfred Zuleeg hat mir nicht nur die Idee für diese Arbeit »ge-
schenkt«, sondern auch die unerwartete Richtung wohlwollend begleitet. Ihm 
bin ich für seine Offenheit gerade auch deshalb zu besonderem Dank verpflichtet, 
weil ich zuvor an der Universität Frankfurt am Main nicht bekannt war. Prof. Dr. 
Ingwer Ebsen danke ich für die freundliche Betreuung der Habilitation, die ich 
besonders zu schätzen weiß, weil er meinen Standpunkt in einer wesentlichen 
Frage nicht teilt. Prof. Dr. Michael Stolleis ermutigte mich mit seiner positiven 
Rückmeldung in einem frühen Stadium der Arbeit. Dr. Jürgen Borchert, Landes-
sozialgericht Darmstadt, schließlich verdanke ich Anregungen und interessante 
Gespräche. 

Diese Untersuchung ist aus rein privaten Gründen zum größten Teil in Togo, 
Westafrika, entstanden - einem Land, das zu den ärmsten der Welt gehört und im 
Jahre 2005 auf eine 38-jährige »stabile« Präsidialdiktatur zurückblickt. In Anbe-
tracht dieser Umstände habe ich es als großes Privileg empfunden, mich mit den 
überschaubaren Problemen der deutschen Alterssicherung beschäftigen zu dür-
fen. Je tiens à remercier Madame Léontine Aneiyou et Messieurs Denis Kénénon, 
Parfait Detikou et Kodjo Ousman de leur accueil chaleureux et de leur soutien au 
cours de ces années. Für die Zeit nach unserer Rückkehr gilt mein Dank Amélévi 
Kpadenou. Ganz besonders anerkennen möchte ich die vielseitigen Anpassungs-
und Verzichtsleistungen meiner Kinder, Justin Derivaux und Noémie Lenze, die 
die Beeinträchtigung der mütterlichen Qualitäten, vor allem in der Endphase der 
Habilitation, langmütig hinnahmen. Zum Gelingen der Arbeit trug auch Jean-
Claude Derivaux bei, der mir immer wieder längere kinderfreie Zeiten ermöglich-
te, um ungestört in größeren Zusammenhängen denken zu können. 

Bensheim, April 2005 Anne Lenze 
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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit lotet den verfassungsrechtlichen Rahmen aus, in dem sich 
jede zukünftige Reform der Alterssicherung in Deutschland bewegen muss. Da-
bei ist in erster Linie von dem Eigentumsschutz des Art. 14 G G auszugehen, der 
in zweifacher Hinsicht der (unvollendeten) Vergangenheit zugeordnet werden 
kann. Zum einen hat das BVerfG dieses Grundrecht vor nunmehr über 20 Jahren 
für den Schutz der Rentenanwartschaften nutzbar gemacht, zum anderen ver-
spricht es Bestandsschutz für vergangene Leistungen. Allerdings müssen Ausmaß 
und Intensität des Schutzes erheblich durch die Herausforderungen der Gegen-
wart modifiziert werden, die sich vor allem in den aktuellen Gerechtigkeitsdebat-
ten im Rahmen des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 G G artikulie-
ren. Die Zukunftsbezogenheit des Themas schließlich ergibt sich aus Art. 23 
Abs. 1 G G , wonach die Bundesrepublik zur Verwirklichung eines vereinten Eu-
ropas bei der Entwicklung der Europäischen Union mitwirkt, die unter anderem 
auch sozialen Grundsätzen verpflichtet ist. 

1. Der Reformbedarf 

Optimistische Prognosen der Bundesregierung und der Europäischen Kommis-
sion gehen davon aus, dass die eingeleiteten rentenrechtlichen Änderungen aus-
reichen werden, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Die letz-
ten Eingriffe des Gesetzgebers aus den Jahren 2001 und 2003 begrenzen die Bei-
träge der Versicherten auf 22 Prozent und leiten damit eine Reduzierung des Ren-
tenniveaus aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein. Die Verluste sollen 
durch den Ausbau einer staatlich geförderten privaten Vorsorge aufgefangen wer-
den. Versprochen wird sogar, dass durch das Zusammenwirken von gesetzlicher 
und privater Versicherung ein höheres Versorgungsniveau erzielt werden kann als 
gegenwärtig. Das optimistische Zukunftsszenario unterstellt aber unausgespro-
chen weitere Bedingungen: So wird davon ausgegangen, dass die Arbeitslosigkeit 
stark abnehmen und es gelingen wird, die Erwerbsbeteiligung von Frauen und äl-
teren Arbeitnehmern über 55 Jahre erheblich auszuweiten. Es wird erwartet, dass 
auch mit einer gealterten Erwerbsbevölkerung ein hohes Niveau an Produktivität 
erzielt werden kann und ein anhaltend hohes Wirtschaftswachstum es erleichtern 
wird, die große Anzahl der nicht mehr erwerbstätigen Generation zu alimentie-
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ren. Darüber hinaus soll die Zuwanderung qualifizierter, junger Ausländer for-
ciert werden, von denen angenommen wird, dass sie bereitwillig helfen werden, 
die Lasten der Alterssicherung zu tragen. Des Weiteren soll das im Rahmen der 
staatlich geförderten Privatvorsorge akkumulierte Kapital in die dynamischen 
Gesellschaften der Entwicklungs- und Schwellenländer transferiert werden, wo 
es hohe Renditen realisieren soll. Wenn sich diese Bedingungen tatsächlich erfül-
len würden, wäre es realistisch, dass die deutsche Rentenversicherung in der tra-
dierten Weise weiterbestehen könnte. 

Pessimistische Zukunftsszenarien hingegen ziehen zumindest in Betracht, dass 
die Arbeitslosigkeit nicht in erhofftem Umfang abgebaut wird. Wenn die H y p o -
these stimmt, dass die H ö h e der Lohnnebenkosten zum einen die Ersetzung vor 
allem gering qualifizierter Arbeitskräfte durch Maschinen, aber auch die Verlage-
rung von Produktionsstätten ins Ausland vorantreibt, dann könnte dieser Pro-
zess durch das Altern der Gesellschaft noch einmal eine zusätzliche Dynamik er-
halten. Im schlimmsten Fall würden die Beiträge zur Sozialversicherung weiter 
steigen mit der Folge, dass Arbeit teurer und die Anzahl der verfügbaren Arbeits-
plätze weiter sinken würde. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass trotz der ab 
dem Jahr 2010 zu erwartenden Abnahme der Erwerbsbevölkerung noch eine be-
trächtliche Sockelarbeitslosigkeit bestehen bleibt. Auch sind gegenwärtig noch 
keinerlei Anzeichen für eine neue Kultur der /4/ieraerwerbsarbeit sichtbar, zu der 
auch die Schaffung altersgerechter Arbeitsplätze und vor allem eine kontinuierli-
che berufliche Fortbildung gehören würde1 . Abzüge bei vorzeitigem Rentenbe-
ginn und das Streichen von Vergünstigungen in der Arbeitslosenversicherung 
würden zwar den Druck auf ältere Arbeitnehmer erhöhen, entweder erwerbstätig 
zu bleiben oder einen früheren Rentenbeginn mit Rentenkürzungen hinzuneh-
men, nicht aber die Arbeitgeber veranlassen, entsprechende Arbeitsplätze auch 
bereitzustellen. Auch die Forderung einer Ausweitung der Erwerbstätigkeit von 
Müttern lässt sich vielleicht nicht erwartungsgemäß realisieren. Abgesehen von 
der eher vordergründigen und zur Zeit beliebten Forderung nach einem Ausbau 
von Ganztagsbetreuung für alle Altersgruppen kann diese Frage nicht nur unter 
dem Gesichtspunkt der Sanierung der Sozialkassen erörtert werden. Geht es um 
das schlechte Abschneiden deutscher Schüler im internationalen Schulvergleich 
werden flugs die Anforderungen an die Eltern erhöht, die aber andererseits beide 
erwerbstätig sein sollen, um die Rentenkassen zu füllen. Ausgehend vom Wohl 
des Kindes wäre viel eher an eine subventionierte Teilzeittätigkeit beider Eltern-
teile zumindest in den ersten Lebensjahren von Kindern zu denken. Dies würde 
zwar den Bedürfnissen der Kinder und der Eltern am ehesten entsprechen, die 
Quote der Erwerbsbeteiligung hingegen nicht erhöhen und die Lohnnebenkos-

1 Während in Ländern wie den USA, Italien, den Niederlanden, Kanada, Norwegen, Groß-
britannien, Schweden und Dänemark bereits wieder länger gearbeitet wird, ist in Deutschland ei-
ne Trendwende noch nicht zu beobachten (»Länger leben - kürzer arbeiten?«, in: ifo Schnell-
dienst 6/2002, S.42ff.). 
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ten sogar noch steigen lassen. Weiterhin erscheint es fraglich, ob es den westlichen 
Gesellschaften generell möglich sein wird, sich mit der kapitalgedeckten Alterssi-
cherung von den Problemen der Demographie zu emanzipieren. Auch das Kapi-
taldeckungsverfahren ist auf das Nachwachsen einer zahlenmäßig ausreichenden 
jungen Generation angewiesen. Denn die dann Erwerbstätigen sind es, die die 
Immobilien und Aktien der Ruheständler kaufen sollen, wenn diese in den demo-
graphischen Spitzenjahren von 2020 bis 2040 ihr Kapital auflösen müssen, um ih-
re Alterssicherung davon zu bestreiten. Es ist zu erwarten, dass die Gesetze von 
Angebot und Nachfrage das jetzt akkumulierte Alterssicherungskapital schmel-
zen lassen werden, wenn große Vermögenswerte auf eine zahlenmäßig geringe 
Käuferschicht stoßen. Allerdings erlaubt es das Kapitaldeckungsverfahren, den 
nationalen Rahmen zu verlassen und auf die dynamischen, kinderreichen Gesell-
schaften der sog. Dritten Welt und der Schwellenländer zuzugreifen. Zum einen 
ist dies jedoch mit hohen Risiken verbunden, zum anderen mutet es befremdlich 
an, dass diese Länder künftig für die Kosten der Alterssicherung der westlichen 
Welt einstehen sollen. Letztendlich basiert diese Auffassung auf der Vorstellung, 
die »Ausbeutung des einen Teils der Welt durch den anderen sei ein aussichtsrei-
ches Zukunftsprojekt« 2 . Die Sicherheit, die das Umlageverfahrens immer noch 
bietet, kann mit dem Kapitaldeckungsverfahren nicht erreicht werden und ob die 
Einkünfte aus der privaten Vorsorge langfristig ausreichen, um die Kürzungen bei 
der gesetzlichen Rente aufzufangen, wird sich erst noch verifizieren müssen. Wei-
terhin erscheint die Prämisse eines kontinuierlichen 2 - 3 prozentigen Wirtschafts-
wachstums in den nächsten 30 bis 40 Jahren äußerst gewagt, wenn man in Be-
tracht zieht, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute schon nicht sicher die 
Wachstumsrate des nächsten Jahres voraussagen können. Hinzu kommt die 
Überlegung, dass einerseits die Abnahme der Bevölkerung, andererseits aber vor 
allem auch die Alterung der Erwerbstätigen nicht gerade förderlich ist, die Pro-
duktivität und damit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln3 . Zuletzt beruht die 
Tatsache, dass die Szenarien der E U und der O E C D eine moderate Steigerung der 
Geburtenrate in den europäischen Ländern unterstellen, zumindest für die Bun-
desrepublik bislang auf reinem Wunschdenken. Hier ist vielmehr zuletzt die G e -

2 Norbert Blüm, »Alt ist nicht blöd«, in: FAZ vom 11.10. 2003, S.8. 
3 So kommt eine groß angelegte Studie des Center for Strategie and International Studies 

(CSIS), Washington, zu dem Ergebnis, dass die offiziellen Prognosen der Europäischen Union 
und der O E C D von überoptimistischen Annahmen geprägt sind. So werde unterstellt, dass es zu 
einer Umkehr historischer Entwicklungen hinsichtlich Arbeitslosigkeit, Geburtenrate, Lebens-
erwartung und Kostenexplosion im Gesundheitswesen kommen würde. Nehme man hingegen 
die historische Entwicklung zum Ausgangspunkt, so würden die öffentlichen Ausgaben für die 
Rentenversicherung in Deutschland von gegenwärtig 11,8% des Bruttosozialprodukts auf 
18,6% im Jahr 2050 steigen. Die offizielle Prognose von 16,9% werde schon im Jahr 2034 erreicht 
und nicht erst im Jahr 2050 wie angenommen werde (Globale Rentenkrise gefährdet die Finanz-
märkte, in: FAZ vom 14.5. 2002, S.29). 
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burtenrate noch einmal gefallen - und zwar auf 1,29 Kinder pro Frau4 . Es wird da-
von ausgegangen, dass ca. ein Drittel der ab 1965 geborenen Frauen und Männer 
zeitlebens kinderlos bleiben5 . Immerhin ist die zunehmende Kinderlosigkeit 
nicht Ausdruck von Hedonismus und bösem Willen, sondern Folge eines zuneh-
menden Wandels der Arbeitswelt und der Beziehungsformen, deren Flexibilität 
und Unsicherheit nicht gerade dazu ermutigen, derartig langfristige und ein-
schneidende Bindungen wie die an Kinder einzugehen. Kritiker wenden zudem 
ein, dass die Zukunftsszenarien die kontinuierliche Steigerung der Lebenserwar-
tung nicht in Betracht ziehen. Sie fordern für die Zwecke der Rentenpolitik eine 
Umkehr der Beweislast, die denjenigen treffen soll, der postuliert, dass die Le-
benserwartung aus dem sehr gut belegten Trend der letzten 160 Jahre ausbricht, 
wonach die Lebenserwartung der Frauen jedes Jahr um ca. 89 Tage, die der Män-
ner um ca. 81 Tage gestiegen ist6. 

Unabhängig von den Demographie und Arbeitsmarkt bedingen Finanzie-
rungsproblemen der Alterssicherung, die jedes westliche Industrieland früher 
oder später zu bewältigen hat, ist gerade das überlieferte bundesdeutsche Renten-
recht schlecht gerüstet, die Veränderungen der Arbeitswelt und der Lebensfor-
men zu verarbeiten. Auf der einen Seite stellt es ein Finanzierungsproblem für die 
auf dem Umlageverfahren basierende Altersicherung dar, wenn die Basis der Ver-
sicherten immer weiter erodiert. Auf der anderen Seite entstehen aber auch Siche-
rungslücken für diejenigen, die dem politischen Aufruf zur Flexibilität, zur Teil-
zeitarbeit, zur neuen Selbständigkeit oder zum lebenslangen Lernen gefolgt sind 
und die sich daraus ergebenen Lücken bei der Alterssicherung nicht schließen 
können. Dies stellt kein gesellschaftliches Randphänomen dar, das rentenrecht-
lich vernachlässigt werden könnte. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes zeigt, 
dass das unbefristete Vollzeitarbeitarbeitsverhältnis allein in dem Zeitraum von 
1991 bis 2001 um 1 1 % abgenommen hat, während gleichzeitig die Teilzeitarbeit 
um 4 4 % , die befristeten Beschäftigungen um 1 3 % und die Gruppe der Selbstän-
digen ohne eigene Beschäftigte um 3 2 % zugenommen haben.7 

2. Das vorgestellte Rentenmodell 

Ausgehend von der Prognose, dass sich eine Sicherung des Lebensstandards durch 
die gesetzliche Rente aufgrund der demographischen Zuspitzung ab dem Jahre 
2010 in der gewohnten F o r m nur mit unzumutbar hohen Beitragszahlungen der 

4 FAZ vom 21.10. 2004, S.4. 
5 Herwig Birg, Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in Deutsch-

land und Europa, 2001, S. 15. 
6 Jakob von Weizäcker, Martin Werding, Werden wir immer älter? Die Umkehr der Beweis-

last, in: ifo Schnelldienst 2002, S.42. 
7 Mehr Teilzeit, mehr Selbständigkeit, in: FAZ vom 4.5. 2002, S. 13. 
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Erwerbstätigen realisieren lässt, und von der Beobachtung, dass neue Risiken des 
modernen Erwerbslebens nicht angemessen durch die traditionelle Arbeitnehmer-
versicherung abgesichert werden, wird ein Rentenmodell einer rechtlichen Prü-
fung unterzogen, das von vielen Seiten als eine adäquate Lösung angesehen wird. 
Seit Jahren wird von Wissenschaftlern und Politikern unterschiedlicher Couleur 
das Konzept einer Grundsicherung im Alter vorgeschlagen, die durch eine an das 
Arbeitsverhältnis gekoppelte Zusatzversicherung im Kapitaldeckungsverfahren 
ergänzt wird8 . Dabei dient es den einen, um den Rückzug des Staates aus der Alters-
sicherung bis auf eine rudimentäre Grundsicherung im Alter zu begründen9 , wäh-
rend sich andere davon eine Loslösung von der erwerbszentrierten Arbeitnehmer-
versicherung und eine soziale Verbesserung von bislang unzulänglich abgesicher-
ten Personen versprechen10 . Die vorliegende Arbeit sympathisiert mit der zuletzt 
genannten Variante. Als Beispiel im europäischen Raum soll das Alterssicherungs-
system der Schweiz der juristischen Prüfung zugrundegelegt werden. Zieht man 
die Ergebnisse der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung in Betracht, die ein-
drucksvoll die »Pfadabhängigkeit« und »Eigensinnigkeit« nationaler Entwicklun-
gen belegen11, so hat das Schweizer universalistische System der Alterssicherung 
mit seiner Beitragsfinanzierung gegenüber rein steuerfinanzierten Systemen den 
Vorteil, dass sich an die deutsche Tradition anknüpfen ließe. Verfassungsrechtlich 
könnten damit die erforderlichen Veränderungen weiterhin im Rahmen des Art. 14 
G G behandelt werden. Außerdem sind die finanziellen Konsequenzen der Uber -
tragung dieses Modells auf die bundesdeutschen Verhältnisse bereits berechnet 
worden1 2 . Wenn es stimmt, dass »die Sicherungssysteme sich den Grundzügen der 
jeweiligen Produktionsweise anzupassen pflegen«13 , dann scheint das von vielen 
Seiten vorgeschlagene Drei-Säulen-Modell den Risiken der modernen Gesell-
schaft besonders gut zu entsprechen. Es würde folgende Grundzüge tragen: 

a. Jeder Staatsbürger zahlt auf der Grundlage seiner Leistungsfähigkeit einen 
steuerähnlichen Betrag für die Altersicherung. Dabei werden alle Einkommens-
arten ohne Beitragsbemessungsgrenze nach oben zugrundegelegt. 

8 Vgl. auf internationaler Ebene die Vorschläge der Weltbank, Averting the Old Age Crisis. 
World Bank Policy Research Report, 1994, und die OECD-Konferenz über die sozialpolitische 
Agenda nach dem Jahr 2000, Beyond 2000 - The New Social Policy Agenda, 1997. 

9 Vgl.: Meinhard Miegel, Solidarische Grundsicherung, private Vorsorge: der Weg aus der 
Rentenkrise, 1999; Kurt Biedenkopf, Von der Arbeitnehmerrente zur Bürgerrente - Das Kon-
zept der Grundsicherung im Alter für alle Bürgerinnen und Bürger, 1997. 

10 Vgl.: Ursula Rust, Das Rentenmodell des DJB für eine geschlechtergerechte Rentenreform, 
in: ZSR 2000, S.696ff. 

" Franz-Xaver Kaufmann, Varianten des Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat im in-
ternationalen Vergleich, 2003. 

12 Volker Meinhardt, Ellen Kirner, Markus Grahka, Ulrich Lohmann, Erika Schulz, Finan-
zielle Konsequenzen eines universellen Systems der gesetzlichen Alterssicherung, 2002, S. 83 ff. 

13 Michael Stolleis, Industrielle Revolution und Sozialversicherung, in: Verfassung, Theorie 
und Praxis des Sozialstaats. Festschrift für Hans F. Zacher, hrsg. von Franz Ruland, Bernd von 
Maydell, Hans-Jürgen Papier, 1998, S. 1081 ff. 
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b. Jeder Bürger erhält im Alter eine bedürftigkeitsunabhängige Grundsiche-
rung, die in der Höhe nach oben begrenzt ist. 

c. Arbeitgeber und Arbeitnehmer leisten einen obligatorischen am Arbeitneh-
mereinkommen orientierten Beitrag in einen auf dem Kapitaldeckungsverfahren 
basierenden Pensionsfond ein. 

d. Hinzu käme die freiwillige private Altersvorsorge. 
Da es kaum möglich ist, für die Dauer von mehreren Jahrzehnten zwei Renten-

systeme parallel im Umlageverfahren zu finanzieren, ist die Frage zentral, ob der 
bundesdeutsche Gesetzgeber die gesetzliche Rentenversicherung in der Weise 
umgestalten darf, dass sie die Funktion der ersten Säule des Schweizer Modells 
übernehmen kann. Dazu müsste er in bestehende Rentenanwartschaften eingrei-
fen, um Umverteilungspotential für die bislang nicht versicherten Risiken zu ge-
winnen. Erst danach könnte er die erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen für 
die Etablierung einer am Arbeitsverhältnis anknüpfenden kapitalfundierten Zu-
satzsicherung treffen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich allein mit der ersten 
Säule einer universellen Staatsbürgerversicherung. Sie geht der Frage nach, inwie-
weit eine derartige Umgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung mit deut-
schem Verfassungsrecht zu vereinbaren ist und wie sie sich in den Prozess der eu-
ropäischen Integration einfügen würde. 

3. Gang der Untersuchung 

Der erste Teil der Arbeit wird prüfen, inwieweit eine Grundsicherung nach 
Schweizer Vorbild unter eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten in das deutsche 
Rentenrecht übertragen werden kann. Denn obwohl eine im Umlageverfahren fi-
nanzierte Grundsicherung zuzüglich der kapitalfundierten Zusatzsicherung von 
vielen als adäquate Lösung vorgeschlagen wird, wird seine Realisierung in 
Deutschland in der Regel mit dem Hinweis auf den verfassungsrechtlichen 
Schutz der Rentenanwartschaften durch Art. 14 Grundgesetz verworfen14. Des-
halb wird zunächst der Verlauf der historischen Debatte nachgezeichnet, die zur 
Anerkennung des Eigentumsschutzes von Renten führte15. Anschließend wird 
ausführlich die Grundsatzentscheidung des BVerfG vom 28. Februar 1980 be-
sprochen, die das Kriterium der eigenen Leistung als Voraussetzung für die Aner-

14 Stellvertretend für viele, die eine Grundrente als Verstoß gegen Art. 14 G G ansehen, vgl.: 
Heinrich Reiter, Eigentumsähnlicher Schutz rentenrechtlicher Ansprüche und Anwartschaften, 
in: SGb 1996, S. 246,249, sowie Georg Wannagat, Das bewährte - finanziell stets funktionsfähige 
- Rentenversicherungssystem in seiner 100jährigen Geschichte, in: Festschrift zum 65. Geburts-
tag von Wolfgang Gitter, hrsg. von Meinhard Heinze, Jochem Schmitt, 1995, S. 1055, 1065. 

15 Der Begriff der historischen Debatte ist dabei nicht diffamierend gemeint, sondern soll zum 
Ausdruck bringen, dass unter mittlerweile gewandelten Verhältnissen eine neue Debatte zu be-
ginnen hat, deren vorsichtige Ansätze in der Literatur und Rechtsprechung auch schon zu finden 
sind. 
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kennung des Eigentumsschutzes von Rentenanwartschaften und die Sozialge-
bundenheit des Renteneigentums als Maßstab für die Stärke des Eigentumsschut-
zes apostrophierte. Der Nachweis der nunmehr zwanzigjährigen Rechtspre-
chung des BVerfG zum Eigentumsrecht sozialversicherungsrechtlicher Positio-
nen ist zwar an vielen Stellen schon geführt worden. In dieser Arbeit wird über 
die Darstellung der Schutzweite und der Schutzintensität hinaus aber vor allem 
dem Wirken des Art. 14 GG im Rentenrecht nachgegangen. Dabei wird sich zei-
gen, dass das Eigentumsgrundrecht für die Sozialleistungsbezieher fast nie die 
Durchschlagskraft eines individuellen Grundrechts erlangt, da sich in der Regel 
die öffentlichen Interessen an der Sanierung der Rentenkassen durchsetzen kön-
nen. Allerdings ist die Verfassungsfortbildung zu einem Problem für die soziale 
Rentenversicherung selber geworden, insofern als der soziale Ausgleich, der nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs 
zu den wesentlichen Prinzipien der Sozialversicherung gehört, in den letzten bei-
den Jahrzehnten erheblich zu Gunsten des Versicherungsprinzips abgebaut wor-
den ist. Anschließend wird der Frage nachgegangen, ob sich aus dem europäi-
schen Eigentumsschutz und aus dem rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes des 
Grundgesetzes weitergehende Anforderungen an eine Rentenreform ableiten las-
sen. Anhand der gewonnenen Ergebnisse wird sodann geprüft, ob sich die erste 
Säule des Schweizer Rentenmodells in Deutschland unter verfassungsrechtlichen 
Gesichtspunkten verwirklichen lässt. Es wird sich erweisen, dass eine stark um-
verteilende Staatsbürgerversicherung, in der zukünftig der soziale Ausgleich das 
Versicherungsprinzip wesentlich überlagern würde, einer starken Legitimation 
aus dem Grundgesetz selber bedarf. 

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich deshalb den verfassungsrechtlichen He-
rausforderungen, die der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG an die 
gesetzliche Rentenversicherung stellt und die den rentenrechtlichen Eigentums-
schutz zunehmend »unter Druck setzen«. Es werden verschiedene Gerechtig-
keitsparadigma besprochen und gegeneinander abgewogen: Die wichtigsten un-
ter ihnen sind die Forderung nach Gerechtigkeit innerhalb einer Generation zwi-
schen Erwachsenen mit und ohne Kindern, nachdem der Kindererziehung eine 
allgemeine Bedeutung für die Gesellschaft und ein besonderer, konstitutiver Bei-
trag für den Erhalt des sozialen Sicherungssystems zuerkannt worden ist. Hinzu 
kommt die Forderung nach Gerechtigkeit zwischen den aufeinanderfolgenden 
Generationen, die dadurch beeinträchtigt sein könnte, dass gegenwärtige Renten-
bezieher mit ihren ehemals niedrigen Beiträgen hohe Leistungen erzielen können, 
während heutige Beitragszahler für ihre hohen Beiträge zukünftig vermutlich nur 
niedrige Renten erhalten werden. Außerdem wird erörtert, ob der Gesetzgeber an 
der arbeitnehmerzentrierten Rentenversicherung bundesdeutschen Typs weiter 
festhalten darf oder ob er nicht aufgrund der Veränderungen der Arbeits- und 
Lebenswelt sogar verpflichtet sein könnte, im Rahmen einer allgemeinen Staats-
bürgersicherung Vorsorge für neue soziale Schutzbedürfnisse anzubieten. 
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Der dritte Teil der Arbeit geht den europäischen Impulsen nach, die den Gestal-
tungswillen des Rentengesetzgebers erheblich beeinflussen. Das europäische 
Wettbewerbsrecht liefert Vorgaben, bei deren Nichtbeachtung die Monopolstel-
lung der Rentenversicherung verlustig gehen könnte, der ökonomische Wettbe-
werb innerhalb des gemeinsamen Binnenmarktes verbietet es, die Lohnneben-
kosten zur Finanzierung der Sozialversicherung unbegrenzt zu erhöhen und die 
Maastricht-Kriterien engen den fiskalischen Spielraum der Regierung ein, die Li-
quiditätsschwierigkeiten der Rentenversicherung unbegrenzt über die Höhe des 
Bundeszuschusses zu lindern. Und obwohl die Rentenpolitik zur domaine réser-
vé der Nationalstaaten gehört, hat auch in diesem Bereich unter dem Stichwort 
der offenen Koordinierung längst ein Abstimmungsprozess zwischen den Mit-
gliedstaaten begonnen, zu dessen wesentlichen Elementen die Festsetzung von 
gemeinsamen sozialpolitischen Zielen, der Erfahrungsaustausch sowie die Er-
folgsbewertung der nationalen Politiken gehört. Eine europäische Lösung liegt 
mehr als nahe, denn die Systeme der Alterssicherung in den Mitgliedstaaten ha-
ben ähnliche Probleme zu verarbeiten, so dass sich die Suche nach dem besten 
Modell geradezu anbietet. Für die deutsche Sozialstaatsdiskussion bietet Art. 23 
G G die Öffnung, die nach Europa weist. Diese in ihrem sozialpolitischen Gehalt 
bislang vollständig von der Literatur ignorierte Grundrechtsbestimmung ver-
pflichtet die Bundesregierung, zur Verwirklichung eines vereinten Europas bei 
der Entwicklung der Europäischen Union mitzuwirken, die unter anderem auch 
sozialen Grundsätzen verpflichtet sein soll. Die sozialen Grundsätze müssen im 
nationalen Kontext erarbeitet werden und anschließend als deutscher Beitrag in 
die europäische Diskussion einfließen. Dies soll in der vorliegenden Arbeit exem-
plarisch für den Bereich der Alterssicherung durchgeführt werden. 



1. Teil 

Der Beitrag des Eigentumsgrundrechts 



I. D i e historische Debat te 

In seiner Entscheidung vom 28. Februar 1980 hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) die Renten und Rentenanwartschaften der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zum ersten Mal ausdrücklich in den Schutzbereich des Eigentumsgrund-
rechts des Art. 14 G G einbezogen. Dieses Diktum war mehrere Jahrzehnte lang 
von Rechtsprechung und Literatur vorbereitet worden, bis es reif war, als neues 
Verfassungsgut akzeptiert zu werden. Während im 19. Jahrhundert der verfas-
sungsrechtliche Schutz des Sacheigentums, insbesondere des Grundeigentums, 
als maßgebliche wirtschaftliche Grundlage menschlicher Existenz im Vorder-
grund stand, wurden in der rechtswissenschaftlichen Diskussion um Art . 153 der 
Weimarer Reichsverfassung1 - angestoßen durch Martin Wolfis Grundlagenwerk 
»Reichsverfassung und Eigentum« von 1923 2 - bereits die privatrechtlichen Ver-
mögenswerten Rechte in den Verfassungsschutz als Ausdruck der gewandelten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen miteinbezogen3 . Aus der Eigentumsga-
rantie wurde schon zum damaligen Zeitpunkt explizit eine »Vermögensgarantie«4 

- eine Entwicklung, die seinerzeit bereits als »Auflösung des Eigentumsbegriffs« 
kritisiert wurde5 . Trotzdem war sich das Reichsgericht der Weimarer Republik 
noch dahingehend sicher, dass das Eigentumsgrundrecht der Weimarer Verfas-
sung nur private Vermögensrechte schützte, nicht aber subjektiv-öffentliche Be-
teiligungsrechte,6. 

1. Erste Öffnungen des Bundesverfassungsgerichts 

Auch das BVer fG ging in seiner Entscheidung vom 30. April 1953 noch davon 
aus, dass das Eigentumsgrundrecht des Art. 14 G G das Rechtsinstitut des Eigen-
tums schützt »so wie es das bürgerliche Recht und die gesellschaftlichen An-

1 Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, RGBl. 1919, S. 1383ff. 
2 Martin Wolff, Reichsverfassung und Eigentum, in: Festgabe für Wilhelm Kahl, 1923, S. lff. 
3 Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 2001, S.225. 
4 Michael Stolleis, Der Schutz der Vermögensrechte des Bürgers gegenüber dem Staat - aus 

verfassungsgeschichtlicher Sicht, 1982, S. 104, 111. 
5 Carl Schmitt, Die Auflösung des Enteignungsbegriffs (1929), in: ders.: Verfassungsrechtliche 

Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, unveränderter Nachdruck der 1958 erschienenen Ausgabe, 
1973, S. 110. 

6 RGZ 125, Urteil vom 23.6. 1938, S.246, 250f. 
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